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VERORDNUNGSBLATT 
 

 

Verordnung  

der Bildungsdirektion für Vorarlberg  

über die Fristen und die vorzulegenden Personalurkunden  

für die Schülereinschreibung (Schuleinschreibungsverordnung) 

 

Gemäß § 6 Abs. 1 und 3 des Schulpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 76/1985, in der geltenden 

Fassung, wird von der Bildungsdirektion für Vorarlberg verordnet: 

§ 1 

Die Frist für die Schülereinschreibung beginnt am 03. November 2025 und endet am 10. 

März 2026. 

§ 2 

Bei der Anmeldung, bei der die Kinder von den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 

zur Schülereinschreibung in der Volksschule persönlich vorzustellen sind, sind insbesondere 

nachstehende Personalurkunden bzw. Dokumente vorzulegen: 

1. Geburtsurkunde des Kindes oder bei Kindern ohne österreichische Geburtsurkunde 

eine behördliche Personalurkunde, aus der das Geburtsdatum hervorgeht, 

2. Meldezettel bzw. Meldebestätigung, 

3. E-Card als Nachweis der Sozialversicherungsnummer des Kindes; 

4. Allfällige Unterlagen, Erhebungen und Förderergebnisse, die während der Zeit des 

Kindergartenbesuches zum Zweck der Dokumentation des Entwicklungsstandes, 

insbesondere des Sprachstandes (Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch von 

Kindern mit Deutsch als Erstsprache oder von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache) 

erstellt, durchgeführt bzw. erhoben wurden. Die Vorlage kann in Papierform oder in 

elektronischer Form erfolgen. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Verordnungsblatt der 

Bildungsdirektion für Vorarlberg in Kraft und mit 10. Juli 2026 außer Kraft. 

 

Für die Bildungsdirektion 

Mag. Alexandra MATTLE, BA  

Präsidialleiterin  
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Verordnung  

der Bildungsdirektion für Vorarlberg 

Erklärung zur schulbezogenen Veranstaltung:  

„FIRST LEGO League Landeswettbewerb 2026“ am 31. Jänner 2026 

 

Gemäß § 13a des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, idgF, wird folgende 

Veranstaltung zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt: 

 

Veranstaltung: FIRST LEGO League Landeswettbewerb 2026 

Inhalt der Veranstaltung: Bei diesem internationalen Forschungs- und Roboterwettbewerb  

 sammeln Schüler/innen praktische Erfahrungen mit komplexen  

 Technologien und verbessern ihre Problemlösungsfähigkeiten. 

Veranstalter: Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Bregenz 

Veranstaltungsort: HTL Bregenz 

Datum: 31.01.2026 

Zielgruppe: teilnehmende Schüler/innen im Alter von 9 bis 16 Jahren 

 

Diese Verordnung tritt gemäß § 34 Abs. 1 des Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetzes, 

BGBl. I Nr. 138/2017, idgF, nach Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Verordnungsblatt der Bildungsdirektion für Vorarlberg in Kraft und am 01.02.2026 außer 

Kraft. 

 

Für die Bildungsdirektion  

Dr. Heiko Richter 

Bildungsdirektor 
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Verordnung  

der Bildungsdirektion für Vorarlberg 

Erklärung zur schulbezogenen Veranstaltung: 

„Wif-zack Schaffar Tag“ am 21. und 22. April 2026 

 

Gemäß § 13a des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, idgF, wird folgende 

Veranstaltung zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt: 

 

Veranstaltung: Wif-zack Schaffar Tag 

Inhalt der Veranstaltung: Am Schaffar Tag (Projekt Wif-zack) besuchen Volksschüler/innen,  

begleitet von Lehrpersonen oder Eltern, in Kleingruppen an 

einem Halbtag ca. drei Firmen. 

Veranstalter: VVG – Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft 

Veranstaltungsort: ausgewählte Firmen 

Datum: 21./22.04.2026 

Zielgruppe: Schüler/innen teilnehmender Volksschulen 

 

Diese Verordnung tritt gemäß § 34 Abs. 1 des Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetzes, 

BGBl. I Nr. 138/2017, idgF, nach Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Verordnungsblatt der Bildungsdirektion für Vorarlberg in Kraft und am 23.04.2026 außer 

Kraft. 

 

Für die Bildungsdirektion  

Dr. Heiko Richter 

Bildungsdirektor 
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